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§ 20c GOGNR
 GOGNR - Geschäftsordnungsgesetz 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.09.2024

Das stellvertretende österreichische Mitglied des Gouverneursrats des Europäischen Stabilitätsmechanismus, das

österreichische Mitglied im Direktorium des Europäischen Stabilitätsmechanismus und dessen Stellvertreter sind zur

Teilnahme an den Verhandlungen der Ständigen Unterausschüsse in Angelegenheiten des Europäischen

Stabilitätsmechanismus gemäß § 32f berechtigt. Sie können in den Debatten auch wiederholte Male, jedoch ohne

Unterbrechung eines Redners, das Wort nehmen.

In Kraft seit 27.09.2012 bis 31.12.9999
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